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Unnötigen Verwaltungsaufwand zu reduzieren ist das Kernziel des Mitte März 2024 von der Bundesregierung verabschiedeten

Regierungsentwurfs für ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz (BT-Drs. 20/11306), so der Newsletter der Bundesrechtsanwalts-

kammer (BRAK) vom 29.5.2024. Es solle zahlreiche Abläufe vereinfachen und damit u.a. Unternehmen finanziell entlasten. Dazu

setze der Entwurf u.a. auf den Abbau von Schriftformerfordernissen, die Verkürzung von Aufbewahrungsfristen für Belege, eine

Abschaffung der Hotelmeldepflicht für im Inland reisende Deutsche und eine Änderung der Größenklassen für Unternehmen im

Handelsbilanzrecht. Die BRAK hat sich bereits zu dem Anfang des Jahres 2024 vorgelegten Referentenentwurf des Bundesjustiz-

ministeriums (BMJ) umfassend geäußert und an einigen Stellen Bedenken geäußert und Änderungen angeregt. Jedoch fanden

diese im Regierungsentwurf keine Berücksichtigung. Deshalb hat die BRAK ihre Stellungnahme aktualisiert und ergänzt. Die ge-

plante Herabsetzung von Formerfordernissen begrüßt die BRAK im Grundsatz. Sie weist jedoch darauf hin, dass bei Satzungsän-

derungen im Vereinsrecht die Schutzfunktion der Schriftform besonders wichtig sei, daher sollte die Schriftform hier beibehalten

werden. Gleiches gelte aus ihrer Sicht für Kündigungen im Mietrecht, um Beweisprobleme zu vermeiden. Die geplanten Ände-

rungen im anwaltlichen Berufsrecht befürwortet die BRAK. Sie bringen Formerleichterungen für Vereinbarungenmit Mandanten

in Bezug auf Vergütung und Haftungsbegrenzung. Zusätzlich regt die BRAK an, die Textform für Einladungen zur Kammerver-

sammlung vorzusehen, anstatt an der Schriftform festzuhalten. Sie schlägt außerdem die Einführung einer Meldepflicht für elek-

tronische Postfächer nichtanwaltlicher Mitglieder vor, um die Kommunikation der Kammern mit diesen Mitgliedern zu erleich-

tern. Zudem weist sie auf einen derzeit ins Leere gehenden Querverweis in Bezug auf andere elektronische Postfächer hin. Die

StellungnahmeNr. 31/2024 ist auf der Homepage der BRAK abrufbar.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Conny – Erfüllung der Anforderun-

gen gem. § 312j Abs. 3 BGB an Online-

Bestell-Button auch dann, wenn Zahlungs-

verpflichtung von weiterer Bedingung ab-

hängt

Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2011/83/EU des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom

25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbrau-

cher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG

des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates sowie

zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des

Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates ist dahin aus-

zulegen, dass im Fall von über Webseiten ge-

schlossenen Fernabsatzverträgen die dem Un-

ternehmer obliegende Pflicht, dafür zu sorgen,

dass der Verbraucher bei der Bestellung aus-

drücklich mit einer Zahlungsverpflichtung ein-

verstanden ist, auch dann Anwendung findet,

wenn der Verbraucher erst nach der Erfüllung

einer weiteren Bedingung verpflichtet ist, dem

Unternehmer die entgeltliche Gegenleistung zu

zahlen.

EuGH, Urteil vom 30.5.2024 – C-400/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1345-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: E-Commerce:Mitgliedstaat darf

Anbieter vonOnline-Diensten, der inande-

remMitgliedstaatniedergelassen ist, keine

zusätzlichenVerpflichtungenauferlegen

Art. 3 der Richtlinie 2000/31/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni

2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der

Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson-

dere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im

Binnenmarkt („Richtlinie über den elektroni-

schen Geschäftsverkehr“) ist dahin auszulegen,

dass er Maßnahmen entgegensteht, die ein Mit-

gliedstaat mit dem erklärten Ziel erlassen hat,

für eine angemessene und wirksame Durchset-

zung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni

2019 zur Förderung von Fairness und Transpa-

renz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermitt-

lungsdiensten zu sorgen und nach denen unter

Androhung von Sanktionen in einem anderen

Mitgliedstaat niedergelassene Anbieter von On-

line-Vermittlungsdiensten im Hinblick auf die Er-

bringung ihrer Dienstleistungen im erstgenann-

ten Mitgliedstaat der Verpflichtung unterliegen,

sich in ein von einer Behörde dieses Mitglied-

staats geführtes Register einzutragen, dieser Be-

hörde eine Reihe detaillierter Informationen

über ihre Organisation mitzuteilen sowie ihr ei-

nen finanziellen Beitrag zu entrichten.

EuGH, Urteil vom 30.5.2024 – C-662/22,

C-667/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1345-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Finanzprokurator –Anwendbarkeit

derVerjährungsfrist desArt. 3Abs. 1UAbs. 1

VO (EG, EURATOM)Nr. 2988/95 aufRück-

forderungvondurchEUkofinanzierten

Beihilfen

1. Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung (EG,

Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezem-

ber 1995 über den Schutz der finanziellen Inte-

ressen der Europäischen Gemeinschaften ist da-

hin auszulegen, dass die dort vorgesehene vier-

jährige Verjährungsfrist unmittelbar auf eine sich

nach den privatrechtlichen Vorschriften eines

Mitgliedstaats richtende Rückforderung von

durch die Europäische Union kofinanzierten Bei-

hilfen anwendbar ist.

2. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist da-

hin auszulegen, dass er es verwehrt, dass nach

Art. 3 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2988/95 auf

Rückforderungen von durch die Europäische

Union kofinanzierten Beihilfen eine durch eine

privatrechtliche Bestimmung eines Mitglied-

staats eingeführte Verjährungsfrist von 30 Jah-

ren angewandt wird.

3. Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung

Nr. 2988/95 ist dahin auszulegen, dass der Begriff

derderbetreffendenPersonzurKenntnisgebrach-

ten „Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung“ der

zuständigen Behörde, die zur Unterbrechung der

„Verfolgungsverjährung“ führt, außergerichtliche

Handlungen wie einen Prüfbericht, eine Rückfor-

derungsmitteilung, eineZahlungserinnerungoder

eineMahnungumfasst, soweit der Adressat dieser

Handlungen aus ihnen die Vorgänge, auf die sich

der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bezieht,

hinreichend genau entnehmen kann.

EuGH, Urteil vom 8.5.2024 – C-734/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1345-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Organ einer juristischen Person

als Titelschuldner und Festsetzung von

Ordnungsmitteln

Ist allein das Organ einer juristischen Person Ti-

telschuldner, sind Ordnungsmittel im Falle einer

schuldhaften Zuwiderhandlung des Organs ge-

gen den Vollstreckungstitel (allein) gegen das

Organ festzusetzen.

BGH, Beschluss vom 18.4.2024 – I ZB 55/23
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1345-4

unterwww.betriebs-berater.de
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